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Satzung

über die Abgrenzung
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles

in der Gemeinde Oyten, Ortschaft Meyerdamm,
Abgrenzungssatzung Nr. 6 "Königsmoor" 

Aufgrund der § 6 Abs. 1 und 40 Abs. 1 Ziff. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)
in der Fassung vom 22.06.1982 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 229,
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 09.09.1993 (Niedersächsisches Gesetz- und
Verordnungsblatt, Seite 359, in der zur Zeit gültigen Fassung), in Verbindung mit § 34 Abs. 4 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 08.12.1986 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2253,
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11.01.1993 (BGBl. I, Seite 50) in der zur
Zeit gültigen Fassung) in Verbindung mit § 233 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBl. I, Seite 2141), hat der Rat der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am
13.07.1998 folgende Abgrenzungssatzung beschlossen:

§1

Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten O rtsteil werden gemäß den im beigefügten
Lageplan (Maßstab 1 : 2.500) ersichtlichen Darstellungen festgelegt und abgegrenzt. Der Lage-
plan vom 10.11.1997 ist Bestandteil dieser Satzung und mit der Aufschrift Anlage 1 zur
Abgrenzungssatzung Nr. 6 "Königsmoor" zu versehen.

§2

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von
Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.

§3

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Oyten, 15.07.1998



Anlage 1 zur Abgrenzungssatzung Nr. 6 "Königsmoor"

Kartengrundlage Deutsche Grurtd1 arte 1:5000
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